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Einfamilienhaus in Bümplitz bei Bern
von Karl InderMàhle, Architekt.

(Mit Tafel XIII.)

Das auf den folgenden Seiten 212 und 213 sowie
in der beiliegenden Tafel XIII abgebildete Haus stellt einen
Typus aus dem Ueberbauungsprojekt für das sog. Scblossgut
in Bümplitz dar. Diese mit der Stadt gut verbundene
Landfläche soll zum grössten Teil mit Ein- und Zweifamilienhäusern

in gartenquartierähnlicher Anlage dem Bedarf von
Familien des mittlem Bürgerstandes entsprechend, überbaut
werden. Trefflich kommt dieser Absicht die neue, bald in
Kraft tretende Bauordnung der Gemeinde Bümplitz entgegen,
wonach ähnlich wie in einzelnen zürcherischen
Landgemeinden Bauhöhe und Bautendichtigkeit wesentlich beein-
flusst wird.
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Abb. I. Lageplan zur Ueberbauung des «Schlossgutes» in Bümplitz.

Masstab i : 5000.

Abbildung 1 zeigt die Gesamtanlage dieser
Ueberbauung mit der Anordnung der offen und der
geschlossen zu überbauenden Teile ; auf dem darin mit
A bezeichneten Platz ist das Haus InderMühle erstellt.

Beim Bau dieses Hauses war in erster Linie die
Absicht massgebend, für eine kleinere Familie ein Heim zu
schaffen, das ihr die Möglichkeit gibt, ein nach Aussen
abgeschlossenes eigenes Leben zu führen. „Mein Heim, meine
Burg." Hier sollen Kinder aufwachsen, sich tummeln,
ungefährdet vom Getriebe der Strasse; hier sollen nach Arbeit
und Mühen Körper und Geist Ruhe und neue Kraft finden.
Darum steht das Haus mitten im Garten, der den Grenzen
nach mit derbem Strauchwerk, Haseln, Erlen, Ahornen
u. drgl. abgeschlossen ist und neben Blumenbeetstreifen
nur eine mit Obstbäumen bepflanzte Grasfläche darstellt.
Die Formen des Hauses nach aussen sind mit Absicht so
schlicht als möglich gewählt, um im Gesamtbild der ganzen
Bebauung nur als Einzelteil hervorzutreten. Die
Mauerflächen sind verputzt und geweisselt, das Holzwerk bunt
gestrichen und das Dach ist derart über das Ganze
gezogen, dass es mit einen Hauptteil des Hauses bildet und
möglichst wenig Anlass zu Flickereien geben soll.

Im Innern ist die Aufteilung derart, dass auf das
P>dgeschoss die notwendigen Räume für den Tagesgebrauch
und auf den ersten und den Dachstock die Schlafräume
entfallen. Dabei bilden die an der Treppe liegenden
Vorräume eine Art Verbindung. Auf der Seite gegen die

grösste Gartenfläche liegt vorgelagert eine gedeckte Laube,
zugleich Aufenthaltsraum und Ueberleitung in den Garten.
Im Keller findet man neben den üblichen Gebrauchsräumen
die Waschküche mit dem Zentralheizungsofen. Das Haus
ist im Innern einfach durchgeführt und mit Zentralheizung,
Wasser und elektrischem Licht versorgt. Die Böden wurden
je nach dem Raum mit Parkett, englischen Riemen oder
italienischen Plättchen belegt. Die Wände sind in drei Räumen
etwas über halbe Höhe getäfert, im übrigen tapeziert; wo
Täfer, sind Holzdecken und sonst solche aus Gips.

Die Kosten der Baute betragen ohne Landerwerb,
Garten und Architektenhonorar 33000 Fr., was einem
Einheitspreis für den umbauten m3 von Fr. 31,50 entspricht.

Schweizerische Bundesgesetzgebung über
Ausnützung der Wasserkräfte.

Referat von Dr. E. Frey in Rheinfelden.

(Schluss.)
Bezüglich der Herstellung besonderer Anlagen möchte

ich hier bloss die Schiffahrt erwähnen.
Als ich den Entwurf für das neue Bundesgesetz

bearbeitete, war der neue Artikel der Bundesversammlung
noch nicht perfekt, insbesondere enthielt die damals den
eidgenössischen Räten vorliegende Redaktion den Passus
noch nicht: „Dabei ist auch die Binnenschiffahrt nach
Möglichkeit zu berücksichtigen." Trotzdem schien mir schon
damals wünschenswert, einen billigen Ausgleich zwischen
den Interessen der Schiffahrt und denjenigen der
Wasserwerkbesitzer oder Besitzer von Wasserrechtskonzessionen
im Gesetzesentwurf zu versuchen. Ich Hess mich dabei von
folgender Erwägung leiten :

„Wir erachten es keineswegs als eine Utopie, dass die
Schiffahrt auf unsern grössten Flüssen in absehbarer Zeit
wieder zu Bedeutung gelangen dürfte. Da können nun
unter Umständen enorme Kosten erspart werden, wenn bei
der technischen Disposition einer Wasserkraftanlage rechtzeitig

auf die Möglichkeit des spätem Einbaues von
Schiffsschleusen Rücksicht genommen wird. Freilich darf in
dieser Hinsicht nicht zu weit gegangen und eine sonst
rationelle Anlage eines Wasserwerks darf aus solchen
Rücksichten nicht verunmöglicht werden. Auch würde es uns als
unbillig erscheinen, wenn man den Besitzer der
Wasserkraftanlage mit einem Teil der Baukosten solcher
Schifffahrtseinrichtungen belasten würde, wogegen er anderseits
nichts soll dagegen einwenden oder gar Entschädigung
verlangen dürfen, wenn ihm ein Teil der ihm konzessions-
gemäss zur Benutzung zugesicherten Wassermenge zeitweise
zur Bedienung der Schiffahrtsschleusc entzogen wird."

Auf diese Erwägungen gestützt, glaubte ich für eine
vorläufige grundsätzliche Regelung der Beziehungen
zwischen Wasserkraftanlagen und Schiffahrtsbestrebungen
folgende Gesetzesbestimmung in Vorschlag bringen zu sollen:

„Der Unternehmer hat diejenigen Massnahmen zu
treffen, welche den Fortbetrieb von Fähre- und andern
bestehenden Schiffahrtseinrichiungen in dem Umfange ermöglichen,

in welchem sie zur Zeit der Konzessionserteilung
bestanden haben. Bei der technischen Disposition der
Wasserkraftanlage ist auf die Möglichkeit des Einbaues
späterer Einrichtungen für die Grosschiffahrt Rücksicht zu
nehmen.

Wenn später zum Betrieb eines Schiffahrtskanals, zum
Betrieb einer Schiffsschleuse oder eines Schiffshebewerks
die erforderliche Wassermenfre dem, dem Unternehmer zur
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Ausnützung überlassenen Gewässer entnommen wird, so
hat der letztere eine Entschädigung wegen dieses
Wasserentzuges nicht zu beanspruchen ; er kann aber anderseits
auch nicht zu einem Beitrag an die Erstellungskosten
derartiger, der Schiffahrt dienenden Einrichtungen herbeigezogen

werden."
Ich schmeichle mir keineswegs, mit diesem Vorschlag

nun die absolut rich-

burg? Wäre nicht denkbar, dass Bund und Kantone in
Verbindung mit dem Staat Baden die daherigen Mehrkosten
der Schiffahrtseinrichtungen auf Rechnung der künftigen
Pflichtigen bevorschussen, um zu ermöglichen, dass die
streckenweise, schon jetzt beim Bau dieser Wasserkraftanlagen

zu machenden Einbauten für die künftige Grosschifffahrt

auch wirklich jetzt schon ausgeführt werden könnten?
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tige Lösung gefunden

zu haben, aber
ich wollte doch
damit den Standpunkt
betonen, dass wir
Vertreter der
Wasserwerks- und
Elektrizitätsindustrie

gegenüber den
Bestrebungen der
Grossschiffahrt eine feindselige

Haltung nicht
einnehmen wollen,
dass wir diese Art
der Ausnützung der
Gewässer neben der
unsrigen durchaus
als möglich erachten,
sind wir es ja, die
wir mit unsern

Stauwehranlagen je-
weilen eine grosse
Strecke des Flusses
mit einem Schlage
schiffbar machen, die
vorher nicht schiffbar

gewesen ist.
Wir wollen auch

ohne weiteres zugeben, dass wir uns seinerzeit, wenn einmal
solche Schleusenanlagen in Betrieb kommen, damit abfinden
müssen, dass uns die hiefür erforderlichen Wassermengen
aus unsern Wasserwerkskanälen abgezapft werden und wir
die dadurch für unsern Turbinenbetrieb bedingten Inkon-
venienzen ertragen müssen.

Aber ein anderes ist es mit der Kostenfrage Es wäre
meines Erachtens ungerecht, wenn die für Schiffbarmachung
einer Flusstrecke erforderlichen Kosten nur darum, weil
auf dieser Strecke eine Wasserkraftanlage erstellt wird, nun
einfach den Erstellern dieses Wasserwerks überbunden
werden wollten. Ich plädiere darum in dieser Kostenfrage
für einen Ausgleich in dem Sinne : die Wasserwerke sollen
diejenigen Kosten auf sich nehmen, welche erforderlich
sind für bauliche Anlagen zum Fortbetrieb bestehender
Fähre- und Schiffahrtseinrichtungen. Dagegen sollen die
Mehrkosten, welche sich aus denjenigen Bauten ergeben,
welche die künftige Grosschiffahrt ermöglichen sollen, durch
die Schiffahrtsinteressenten, im weitern Sinne des Wortes,
übernommen werden. Als solche erachte ich nun nicht
bloss den Verein für Schiffahrt auf dem Oberrhein in Basel
und den Nordostschweizerischen Schiffahrtsverein, sondern
dazu rechne ich in erster Linie den Bund, dann die
schweizerischen Kantone, die von schiffbaren Flüssen durchzogen
werden, ferner die an solchen gelegenen grössern Gemeinwesen,

sowie auch die ausserschweizerischen an den Rhein
und den Bodensee angrenzenden Uferstaaten. Sobald
einmal gesetzgeberische Normen und Staatsverträge über
die Verteilung dieser ja erst im Laufe vieler Jahre sich nach
und nach ergebenden Baukosten der Schiffbarmachung des

Oberrheins in naher Aussicht stehen, dann ist meines
Erachtens erst die notwendige, wichtige Etappe erreicht, die
gestattet, die einstweilen noch idealen Bestrebungen in die
Tat umzusetzen.

Sollte es aber nicht möglich sein, für einmal à conto
der künftigen einheitlichen Regelung der Verhältnisse,
Verständigung über die Kostentragung zu erzielen für die jetzt
schon praktisch sich darbietenden Fälle bei Äugst und Laufen-

Einfamilienhaus in Bümplitz bei Bern.
Von Karl InderMühle, Architekt.

Abb, 4. Ansicht von Südwesten

10. Ich gehe nun
über zu den
verschiedenen Fällen, in
denen eine behördlich

erteilte Konzession

wieder erlischt.
Der normale Fall

ist natürlich der, wo
die Frist, für die sie
erteilt war, abgelaufen

ist. — Aber
auch vor Ablauf der
Konzessionsdauer

soll die Konzession
dahinfallen :

a) wenn innert
zwei Jahren nach
Erteilung der Konzession

mit den
Bauarbeiten an der
Wasserkraftanlage noch
nicht begonnen ist.
Diese Bestimmung
soll sich insbesondere

dagegen richten,

dass mit den
Konzessionen Handel

getrieben wird ;

wenn jemand eine
Konzession verlangt hat, so soll er auch bauen.

Andere Erlöschungsgründe sind folgende:
b) wenn binnen einer durch die Konzessionsbehörde

festzusetzenden Frist die Wasserkraftanlage nicht vollständig
ausgeführt und nicht wenigstens teilweise in Betrieb
gesetzt ist ;

c) durch den gegenüber der Konzessionsbehörde
ausgesprochenen Verzicht des Inhabers ;
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d) wenn nach Erstellung und Inbetriebsetzung der
konzedierten Anlage deren Betrieb drei Jahre lang
hintereinander eingestellt war und hierauf eine seitens der
Konzessionsbehörde zur Wiederinbetriebnahme gestellte Frist
von mindestens einem Jahr unbenutzt abgelaufen ist.

Eine Verlängerung der genannten Fristen kann seitens
der Konzessionsbehörde nur dann gewährt werden, wenn
eingetretene elementare Ereignisse oder Zustände oder
andere ausserordentliche, als erheblich zu erachtende
Gründe dies rechtfertigen.

n. Die Behörde, die die Konzession erteilt hat, kann
solche auch als verwirkt erklären, wenn deren Inhaber den
Konzessionsbedingungen gröblich zuwiderhandelt.
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Einfamilienhaus in Bümplitz bei Bern.
Von Karl InderMuhle, Architekt.

Gartenansicht von Südosten.

Nach einer Photographie von H. l'ollger in Bern.

Typ. Jean Frey, Zürich. H279

Aetzung von C. Aiigerer £J Goscld in Wien.
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12. Eine sehr wichtige Frage ist diejenige des Rückkaufs

eines Wasserwerkes durch den Staat. Der Entwurf
des Departements sieht für die Konzession eine Dauer von
wenigstens dreissig und höchstens fünfzig Jahren vor.
Bezüglich des Rückkaufs sagt er in Art. 62, er sei möglich,
wenn die Hälfte der Verleihungsfrist oder dreissig Jahre
verflossen seien. Es würde also unter Umständen der
Rückkauf schon nach
fünfzehn Jahren ver-
langtwerden können.
Das scheint mir
entschieden zu rigoros
zu sein, ich glaubte
meinerseits, zugunsten

des Staates sehr
weit entgegenzukommen,

indem ich für
alle Fälle mindestens
dreissig Jahre
verlangte, die der
Konzessionär im Besitze
der Konzession
gewesen sein soll. Ich
habe in Art. 20 des
Entwurfes folgendes
vorgeschlagen :

„Der Kanton,
dessen Behörde eine
Wasserkraftanlage

konzediert hat, ist
berechtigt, die letztere

durch freihändigen

Rückkauf von
deren Besitzer zu
erwerben. Dasselbe
Recht steht auch

Einfamilienhaus in Bümplitz bei Bern.
Von Karl InderMühle, Architekt.

Es erscheint uns aber gerecht, dass die Ausübung
dieses staatlichen Rückkaufsrechtes an die Bedingung
geknüpft wird, dass schon eine gewisse Zeit (dreissig Jahre)
seit der Erteilung der Konzession verstrichen ist. Es wäre
unbillig, wollte man den Konzessionsinhaber die schwierigen

Jahre des Baues der Anlage und die meistens ebenfalls

schwierigen und wenig Nutzen bringenden ersten paar
Jahre des Betriebes

ff--«

Abb. Innenansicht des Vorraums im Erdgeschoss.

dem Bunde zu gegenüber jeder seit Inkrafttreten dieses
Gesetzes konzessionierten, ausschliesslich auf Schweizergebiet

gelegenen Wasserkraftanlage. Ein solcher Rückkauf

kann aber erst dann stattfinden, wenn seit der
Erteilung der Konzession mindestens dreissig Jahre
verflossen sind. Der Rückerwerb kann nur erfolgen gegen
Gewährung einer angemessenen Entschädigung. Die letztere

soll bemessen werden nach dem auf das
Unternehmen verwendeten Anlagekapital unter Abzug der bei
derartigen Unternehmungen üblichen, die bereits abgelaufene

Zeit der Konzessionsdauer berücksichtigenden Amortisation;

sie soll in keinem Falle den tatsächlichen Wert,
den die Gesamtanlage in ihrem Zustande im Zeitpunkt des
Rückkaufs hat, noch deren Ertragswert, der ihr in diesem
Zeitpunkte zukommt, übersteigen.

Der beabsichtigte Rückkauf ist dem Unternehmer
mindestens zwei Jahre vor der Durchführung desselben
anzuzeigen.

Mangels einer gütlichen Verständigung über den
Rückkaufspreis wird derselbe endgültig durch das
schweizerische Bundesgericht festgestellt, wobei der Rückkäufer
als Kläger, der Unternehmer als Beklagter aufzutreten hat."

Zu dieser Redaktion haben mich folgende Erwägungen
geführt :

Ein Rückkaufsrecht des Staates scheint im Hinblick
auf unsere speziellen schweizerischen Verhältnisse eine
wesentliche Forderung der modernen Wasserrechtskonzession

zu sein. Denn dadurch wird gerade dem Staat
die Möglichkeit gegeben, auch nach Erteilung einer
Konzession an eine private Unternehmung den später sich in
vermehrtem Masse darbietenden öffentlichen Interessen
noch gerecht zu werden. Die Beruhigung, die die staatliche

Behörde bei der erstmaligen Erteilung einer Konzession
hat, dass sie solche nach einer gewissen Zeit wieder in
ihre Hand bekommen kann, soll erstere dann auch
veranlassen, bei der Erteilung von Wasserrechtskonzessionen
weniger skrupulös zu sein und so wiederum das Zustandekommen

neuer Wasserkraftanlagen zu begünstigen.

derselben
durchmachen lassen, um
ihm dann, sobald
sein Unternehmen
zur Rendite gekommen

ist, zu sagen:
ôte-toi, que je m'y
mette!

Im weitern
erachten wir als
selbstverständlich dass
der Erwerb des
Unternehmens durch
den Staat nur gegen
volle Entschädigung
des Vorbesitzers
erfolgen darf. Immerhin

soll der Staat
geschützt sein gegen
eine Ueberforderung
im Kaufpreis, indem
er nicht mehr
bezahlen soll, als was
die Anlage ¦— eventuell

nach Schätzung
durch Sachverständige

— im Moment
der Uebergabe

tatsächlich wert ist, und nicht mehr, als den — eventuell
durch die Bücher nachzuweisenden — Ertragswert der
Anlage.

Es liesse sich fragen, ob die Frist zur vorherigen
Anzeige des Rückkaufs an den Unternehmer, statt der im
Entwurf vorgesehenen zwei, nicht vielleicht auf fünf Jahre
festgestellt werden soll, und ob nicht von fünf zu fünf
Jahren weitere Rückkaufsmöglichkeiten im Gesetz vorzusehen

seien.

13. Ebenso wichtig wie das Recht des Gemeinwesens
zum Rückkauf einer konzedierten Anlage ist das sogenannte
Heimfallsrecht des Staates. Normalerweise kann eine
Konzession nach Ablauf der für sie bestimmten Dauer wieder
erneuert werden und zwar zugunsten des gleichen oder
eines andern Inhabers. Wird die Erneuerung der Konzession

durch die Behörde abgelehnt, so geht der wasserbauliche

Teil der Kraftanlage in das Eigentum des konzessionierenden

Staates über. Im Gesetz soll gesagt sein, was
alles dazu gehört, und ferner soll der Staat besorgt sein,
auch die maschinelle Anlage und die Leitungsnetze und
zwar die Anlagen gegen volle Entschädigung zu
übernehmen.

14. Nun die finanziellen Leistungen der Wasserwerke
an das Gemeinwesen. Als solche fallen zunächst in
Betracht:

a) Die einmalige Konzessionsgebühr und
b) Die alljährlich wiederkehrenden Abgaben,

sogenannte Wasscrzinse.
Der Entwurf des eidgenössischen Departements sagt

hier bloss allgemein:
„Die Kantone stellen über die Gebühren und Zinse

allgemeine Vorschriften auf" ; und
„Der Bund kann durch Verordnung maximale

Ansätze für die Gebühren und Zinse feststellen."
Ich bin der Ansicht, das Gesetz sollte hier einen

Schritt weiter gehen und die obere Grenze für diese
Gebühren und Zinse sogleich festsetzen und es solle dabei


	Einfamilienhaus in Bümpliz bei Bern
	Anhang

